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Hallo,
offiziell zeigst du zweimal (einmal eher am Anfang, einmal gegen Ende - ich meine es wären je
3 Monate nach Anfang und vor Ende) zwei Unterrichtsstunden und danach gibt es ein
Beratungsgespräch (soweit ich weiß, muss man es nicht in Anspruch nehmen, aber sieht eher
komisch aus, wenn man seiner SL sagt, dass man nicht über die Stunden sprechen will). Von
der Ausarbeitung her fragst du deine SL, wie es aussehen soll. Ich brauchte nur einen
Stundenverlauf und eine grobe Reihenübersicht.
Post von der Bezirksregierung mit den Fristen bekommt aber nur der Schulleiter (ich habe
jedenfalls keinen solchen Brief bekommen).
Eine Stunde aus dem Ref hätte ich nicht genommen, hätte bei mir auch nicht wirklich gepasst.
Denke nicht, dass es verboten ist, aber seltsam fände ich es schon. Das Thema sollte ja auch
gerade passen und jede Lerngruppe ist anders.
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